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DER FOURIER f Gerau, Mai 1969

Erscheint monatlich
42. Jahrgang Nr. 5

Offizielles Organ des Schweizerischen Fourierverbandes und des Verbandes Schweizerischer Fouriergehilfen
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VON MONAT ZU MONAT

60 Jahre Hilfsdienste
I.

]. In diesem Jahr, genau gesagt am 27. März 1969, können die Hilfsdienste, die heute ein wich-
tiges und notwendiges Element unseres Heeres darstellen, auf ihr 60jähriges Bestehen zurück-
Micken. Das Bundesgesetz vom 12. April 1907 über die Militärorganisation (MO) hatte in
Artikel 20 zum erstenmal den Bundesrat ermächtigt, über die Hilfsdienste Bestimmungen zu
erlassen. Die in den Beratungen der eidgenössischen Räte zustande gekommene Bestimmung sah

ausdrücklich vor, dass die Hilfsdienstpflichtigen keinen Instruktionsdienst zu leisten hatten, dass

sie also erst im Fall eines aktiven Dienstes zu Dienstleistungen herangezogen werden sollten.

Gestützt auf diese Ermächtigung erliess der Bundesrat «//z 27. AUrz 1909 «>z<? z/Aer

rt'/e Diese neue Organisation löste damals den unbewaffneten Landsturm alter Ord-

nung ab. Entsprechend der vor dem Ersten Weltkrieg bei uns herrschenden Auffassung, sollten
mit dem Hilfsdienst vor allem Hilfskräfte gewonnen werden, die im Mobilmachungsfall die zahl-

reichen, rein manuellen Arbeiten zu verrichten hätten, die keine besondere Ausbildung voraus-
setzten und von denen man die Kampftruppe entlasten wollte. Artikel 20 der MO von 1907

legte deshalb ausdrücklich fest, dass zu den Hilfsdiensten insbesondere Pionierarbeiten sowie
Dienste für das Sanitäts-, Verpflegungs-, Nachrichten- und Transportwesen gehören, deren die
Armee im aktiven Dienst bedarf. Diese Aufgabe wurde von den Hilfsdiensten während der
Kriegsjahre 1914/18 bestimmungsgemäss erfüllt.

2. Im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs wurde eine neue Konzeption des Einsatzes der Hilfs-
dienste verwirklicht. Vom Bundesrat wurde diese im Jahre 1938 mit folgenden Erläuterungen
umschrieben:

«Der neuzeitliche Krieg und namentlich die einzige Art von Krieg, die für unser Land in Betracht
fällt: der Krieg um Bestand und Untergang der schweizerischen Eidgenossenschaft, erfordert die
Anspannung und Zusammenfassung aller geistigen und körperlichen Kräfte, abgesehen von den

materiellen, für die Landesverteidigung. Alle personellen Kräfte, die nicht schon in der Feld-

arraee verwendet werden, müssen im Kriege der Landesverteidigung nutzbar gemacht werden.
Um aber im Kriege sofort verwendet werden zu können, müssen diese Kräfte jtAo« /w F/7«/ew

orga/rAzeV reo?. DctAei so// /ct/er reiver tote/ se/«e« Ver-
tee«e/««g /rWe«; nur so kann die Landesverteidigung aus den vorhandenen Kräften den grössten
Nutzen ziehen. Die Hilfsdienste müssen derart organisiert sein, dass sie die Streitkräfte des

Landes, sowohl die Feldarmee als deren rückwärtige Dienste, den Territorialdienst und den

Heeresbeschaffungsdienst, personell in höchstem Mass entlasten, so dass die für die Erfüllung
von Kampfaufgaben geeigneten Kräfte weitgehend frei werden.»
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